
Der aktuelle Bürgermeisterinnenbrief 
Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger, 

zunächst wünsche ich Ihnen 
allen von Herzen ein gutes, 
erfolgreiches und vor allen 
Dingen gesundes neues Jahr 
2024! 

Dieses Jahr wird für uns hier 
im Rathaus ein ganz beson-
deres und ich bin schon sehr 
gespannt auf die Highlights, 
die uns dieses neue Jahr be-
scheren wird, wie zum Bei-
spiel der Besuch der Schotti-
schen Fußballnationalmann-
schaft im Juni. Das wird 
sicher ein ganz besonderes 
Erlebnis und ich freue mich 
schon sehr auf viele neue 
Bekanntschaften und unver-
gessliche Begegnungen. 

Wir werden uns als Gastge-
ber selbstverständlich von 
unserer besten Seite zeigen, 
das liegt uns im Blut und ist 
quasi in unserer DNA festge-
schrieben. Ich weiß natürlich, 
dass ich mich auf Sie, liebe 
Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger verlassen kann und bin 
mir sicher, dass auch Sie un-
sere Schottischen Gäste mit 
Ihrer souveränen Gastfreund-

schaft genauso herzlich will-
kommen heißen werden.  
Aber dieses Jahr birgt neben 
all den positiven Themen, 
wieder sehr große Herausfor-
derungen – vor allem auch in 
finanzieller Hinsicht. 

Die Gesamtlage ist im Markt 
Garmisch-Par tenki rchen 
nicht anders, als bei so vie-
len anderen Kommunen in 
Bayern und ganz Deutsch-
land. Die hohe Inflationsrate 
ist nicht wegzudiskutieren, 
genauso wenig wie die Kos-
tenexplosion in so vielen Le-
bensbereichen. 

Die Anforderungen an die 
Kommunen werden im-

mer höher und offen ge-
standen habe ich schon ab 
und zu das Gefühl, dass wir 
mit vielen Themen im Re-
gen stehen gelassen wer- 
den. 

Jammern nutzt uns aber 
auch hier nichts, sondern wir 
müssen handeln -  und das 
werden wir, indem wir uns 
auf unsere Pflichtaufgaben 
konzentrieren und laufende 
Projekte wie zum Beispiel die 
dringende Sanierung unserer 
Schulen weiter mit großem 
Engagement oberster Priori-
tät vorantreiben. 

Alle unsere freiwilligen Auf-
gaben werden wir aber noch-
mal gründlich auf den Prüf-
stand stellen und in der Tat 
an der ein oder anderen Stel-
le den Rotstift ansetzen müs-
sen. Aber ich bin zuversicht-
lich, dass es uns auch für 
2024 wieder gelingen wird, 
einen soliden Haushalt auf-
zustellen, in dem wir alle un-
sere wichtigen Aufgaben für 
unsere Bürgerinnen und Bür-
ger abbilden können. 

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen trotz aller Herausforde-

rungen und Themen, die für 
Sie im neuen Jahr vielleicht 
anstehen, ganz viel Zuver-
sicht, Gesundheit, Stärke und 
vor allen Dingen auch Zeit 
und Muße für die schönen 

und erfreulichen Dinge im Le-
ben. 

Ihre  
Elisabeth Koch 
Erste Bürgermeisterin

Beitritt zur Initiative  
„Lebenswerte Städte“ 

Von Aalen bis Zwiesel – über 
1000 Kommunen haben sich 
der Initiative „Lebenswerte 
Städte und Gemeinden“ seit 
ihrer Gründung im Juli 2021 
angeschlossen – und seit 
Januar 2024 auch der Markt 
Garmisch-Partenkirchen. Ziel 
der Initiative ist es, Städte und 
Gemeinden durch angemes-
sene Geschwindigkeiten im 
KfZ Verkehr – auch auf den 
Hauptverkehrsstraßen -  le-
benswerter zu machen. Stra-
ßen und Plätze mit ihren viel-
fältigen Funktionen sind das 
Gesicht und Rückgrat der 

Kommunen, denn sie sind 
entscheidend, ob Menschen 
gerne in ihrer Stadt oder Ge-
meinde leben und sich dort 
wohlfühlen. Die Initiative setzt 
sich dafür ein, dass die engen 
Grenzen, die den Städten und 
Kommunen bei der Anord-
nung von Höchstgeschwin-
digkeiten auferlegt sind, von 
Seiten des Bundes gelo-
ckert werden sodass auch 
die rechtlichen Grundlagen 
geschaffen werden können, 
dass die Kommunen Tempo 
30 als Höchstgeschwindig-
keit innerorts anordnen kön-

nen, wo sie es selbst für not-
wendig halten. Der aktuell 
bestehende §45 der Straßen-
verkehrsordnung dagegen 
legt als Bundesgesetz fest, 
dass Tempo 30 nur bei kon-
kreten Gefährdungen bzw. vor 
sozialen Einrichtungen (Kin-
dertageseinrichtungen, Schu-
len, etc.) angeordnet werden 
kann. Aktuell hat die Initiati-
ve einen offenen Brief an den 
Bundesminister für Digita-
les und Verkehr geschrieben, 
in dem sie ihre Forderungen 
nochmals betont und bleibt 
weiterhin aktiv. 
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Termine
30.01.2024, 17:00 Uhr Haupt- und Finanzausschuss
01.02.2024, 17:00 Uhr Sozial- und Ordnungsausschuss
05.02.2024, 17:00 Uhr Bau- und Umweltausschuss
06.02.2024, 17:00 Uhr  Haupt- und Finanzausschuss
22.02.2024, 17:00 Uhr Marktgemeinderat 
26.02.2024, 17:00 Uhr Bau- und Umweltausschuss
27.02.2024, 17:00 Uhr Haupt- und Finanzausschuss

Bürgersprechstunde
01.02.2024, 16:00 Uhr Bürgersprechstunde
08.02.2024, 16:00 Uhr Bürgersprechstunde
15.02.2024, 16:00 Uhr  Bürgersprechstunde
29.02.2024, 16:00 Uhr Bürgersprechstunde

Anmeldungen für die Bürgersprechstunde bitte 
 telefonisch unter 08821/910-3208.

02.03.2024   Nächste Ausgabe Bürgerzeitung/Amtsblatt

Ehrung Josef Grasegger
30 Jahre lang eine Musikka-
pelle zu leiten ist wirklich ei-
ne herausragende Lebens-
leistung, die ihresgleichen 
sucht. Josef Grasegger sen. 
ist seit drei Jahrzehnten Di-
rigent der Musikkapelle Par-
tenkirchen und in dieser 
Funktion auch stets Vorden-
ker, Hauptverantwortlicher 
und Kümmerer für „seine“ 
Musikantinnen und Musi-
kanten. Dank seines heraus-
ragenden Engagements ist 
die Musikkapelle Partenkir-
chen unermüdlich im Auf-
trag des guten Klangs im Ein-
satz und weit über die Orts-
grenzen hinaus bekannt. Von 
Kiel, über St. Petersburg und 
den Oman bis hin nach Sin-
gapur – überall sind die Frau-
en und Männer der Musikka-

pelle sympathische und in 
der Tracht auch unvergleich-
lich fesche Botschafter der 
musikalischen Kultur des 
Marktes. Für diese Leistung 
und für dieses herausragen-
de Engagement konnte die 
Erste Bürgermeisterin Eli-
sabeth Koch Josef Graseg-
ger in der letzten Gemeinde-
ratssitzung nun die Goldene 
Bürgerplakette verleihen. „Es 
ist mir eine Ehre und Freude, 
Josef Grasegger diese hohe 
Auszeichnung des Marktes 
als Zeichen der Wertschät-
zung und des Dankes heute 
überreichen zu dürfen“, freu-
te sich die Erste Bürgermeis-
terin in ihrer Laudatio, die 
natürlich musikalisch stilvoll 
von einer Abordnung der Mu-
sikkapelle untermalt wurde. 

Neues aus dem Gemeinderat



Die Fachkraft für Kultur des 
Marktes: Sandra Debus

Eigentlich kennt sie jeder im 
Markt Garmisch-Partenkir-
chen, der irgendwie mit Kul-
tur im engeren oder auch wei-
teren Sinn zu tun hat: Sandra 
Debus. Die gebürtige Rosto-
ckerin ist quasi die „Strippen-
zieherin“ der Kulturszene im 
Markt. Sie unterstützt, berät 
und vernetzt Kunst- und Kul-
turschaffende, kulturelle In-
stitutionen und Vereine. Ei-
ne der zentralsten Aufgaben 
der Fachkraft für Kultur ist si-
cherlich die Organisation der 
Kulturförderung des Marktes, 
der sich eine hohe Priorität al-
ler Themen rund um die Kultur 
im Ort nicht nur auf die Fahne, 
sondern auch in einem Leit-
bild niedergeschrieben hat. 
Daher befasst sich Sandra 
Debus auch sehr intensiv mit 
allen eingehenden Förderan-
trägen und durch ihre Arbeit 
kann der Markt schließlich 

die Kulturschaffenden und ih-
re Projekte Jahr für Jahr mit 
insgesamt rund 370.000 Eu-
ro unterstützen. „Mein Ziel ist 
es, unsere Kulturszene hier 
im Markt zu vernetzen, zu 
fördern und damit mehr und 
mehr ins Bewusstsein der Be-
völkerung zu bringen“, betont 
Sandra Debus und fügt hinzu: 
„Es macht mir wirklich Spaß 
zu sehen, wie kreativ, inno-
vativ und auch inklusiv die 
Künstlerinnen und Künstler 
hier im Ort arbeiten und ein 
bisschen stolz bin ich immer, 
wenn wir diesen künstleri-
schen Reichtum zum Beispiel 
im Rahmen unseres GAP.bei-
nand – Festivals unseren Bür-
gerinnen und Bürgern und al-
len Gäste auch zugänglich 
machen können.“ 

kultur@gapa.de
www.markt.gapa.de/kultur

Blick hinter die Kulissen
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Bewerbungen für den Bürgerenergiepreis 
Oberbayern 2024 ab sofort möglich 

Wer sich für die Energiezu-
kunft vor Ort stark macht, wird 
belohnt. Bereits zum siebten 
Mal rufen die Bayernwerk Netz 
GmbH und die Regierung von 
Oberbayern zur Teilnahme am 
Bürgerenergiepreis auf. „Wir 
zeichnen Menschen aus, die 
sich mit viel Engagement um 
Klima und Umwelt kümmern. 
Wir suchen Vorbilder die ein-
drucksvoll vermitteln, dass je-
der Einzelne vor Ort seinen Bei-
trag zum Gelingen der Energie-
wende leisten kann“, so Markus 
Leczycki, der beim Bayernwerk 
die Partnerschaften mit den 
bayerischen Kommunen ver-
antwortet. 
„Der Bürgerenergiepreis star-
tet in die nächste Runde, bei 
der auch die Regierung von 
Oberbayern wieder Kooperati-

onspartner ist. Und insgesamt 
10.000 Euro Preisgeld warten 
auf Energieheldinnen und Ener-
giehelden aus Oberbayern.“
Auszeichnung für alle Genera-
tionen. Bewerben können sich 
mit ihren Projekten Privatper-
sonen, Vereine, Institutionen, 
Schulen und Kindergärten. Die 
Bandbreite an möglichen Enga-
gements ist groß. Das kann in 
Form von Maßnahmen rund um 
Energie sein. Das können eben-
so Projekte oder Aktionstage 
rund um Müll¬ oder Plastikver-
meidung oder ein sinnvoller Um-
gang mit Lebensmitteln sein. 
Die Teilnahmebedingungen, 
die Online-Bewerbung und Vi-
deos der Vorjahressieger sind 
im Internet unter www.bayern-
werk.de/buergerenergiepreis  
zu finden.

Bewerben Sie sich für diesen 
Preis und zeigen Sie allen, mit 
welchen Maßnahmen und Pro-
jekten Sie die Energiezukunft 
vorantreiben. Alle Bewerbun-
gen, die bis zum 15. Februar 
2024 hochgeladen werden, 
nehmen in dieser Bewerbungs-
runde teil. Später eingehende 
Bewerbungen werden im Fol-
gejahr berücksichtigt.

Die Preisträger werden durch 
eine Fachjury benannt, die auch 
die Höhe des Preisgeldes fest-
legt.

Fragen zum Bewerbungsver-
fahren beantwortet die Pro-
jektverantwortliche des Bay-
ernwerks, Annette Vogel, Tele-
fon 09 21-2 85-20 82, annette.
vogel@bayernwerk.de 

Anträge für allgemeine Sportförderung 
bis zum 01.03.2024 einreichen 

Der Markt Garmisch-Par-
tenkirchen schüttet auch im 
Jahr 2024 wieder Fördermit-
tel an Sportvereine in Gar-
misch-Partenkirchen aus. 
Gemäß den geltenden Sport-
förderrichtlinien müssen An-
träge auf Gewährung von Zu-
schüssen der allg. Sportför-
derung (Jugendzuschuss, 

Übungsleiterzuschuss und 
allg. Vereinszuschuss) für 
das Förderjahr 2024 bis 01. 
März 2024 schriftlich mit 
den hierfür notwendigen An-
tragsformularen im Rathaus 
eingereicht werden. 

Später eingehende Anträ-
ge können nicht bearbei-

tet werden. Weitere Infor-
mationen sowie die nötigen 
Formblätter können auf der 
Homepage unter https://bu-
ergerservice.gapa.de/kultur-
sport/sportfoerderung/richt-
linien-antragsformulare/ her-
untergeladen oder per E-Mail 
unter hauptverwaltung@
gapa.de angefordert werden.

Garmisch-Partenkirchen ist TEAM BASE CAMP der EM 2024
Nun ist es offiziell: Die Schot-
tische Fußball Nationalmann-
schaft wird bei der EM 2024 
in Deutschland im Markt Gar-
misch-Partenkirchen, genau-
er gesagt im Hotel Obermüh-
le, sein Base Camp Quar-
tier aufschlagen. „Ich freue 
mich riesig darüber, dass die 
Teammanager unseren Ort 
von Anfang an als erste Op-

tion für das Base Camp in 
Betracht gezogen haben und 
wir werden unsere geballte 
Erfahrung als hervorragende 
Gastgeber hier einbringen“, 
zeigt sich auch die Erste Bür-
germeisterin Elisabeth Koch 
begeistert. Ebenso positiv 
klingt auch die offizielle Pres-
semitteilung der Scottish 
Football Association, in der 

sich Head Coach Steve Clark 
über den besonders herzli-
chen Empfang während sei-
nes ersten Aufenthaltes im 
Olympiaort begeistert zeigt. 
Jetzt geht es für alle Betei-
ligten am Team Base Camp 
ans organisieren und koordi-
nieren. Schließlich kommen 
die Schottischen Fussball-
profis nicht alleine, sondern 

werden von einer stattlichen 
Entourage begleitet. Hier 
spielen natürlich Themen 
wie ein Pressezentrum, Be-
sucherlenkung, Rahmenpro-
gramm etc. eine große Rolle. 
Aber die Erste Bürgermeis-
terin bleibt zuversichtlich: 
„Dass wir sportliche Groß-
veranstaltungen können, be-
weisen wir jedes Jahr auf’s 

Neue mit dem Neujahrssprin-
gen, den Weltcuprennen und 
dem Ultratrail. Von daher bin 
ich mir ganz sicher, dass wir 
auch dieses Fußballfest mit 
unseren Schottischen Gäs-
ten zu einem wunderbaren 
Sommermärchen machen 
und mit Sicherheit viele un-
vergessliche Momente erle-
ben werden.“ 



Satzung des Marktes Garmisch-Partenkirchen über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung seiner Bestattungseinrichtungen sowie 

für damit in Zusammenhang stehende Amtshandlungen
(Friedhofsgebührensatzung) 

Vom 19.01.2024
Aufgrund von Art. 2 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes 
und Art. 20 des Kostenge-
setzes erlässt der Markt Gar-
misch-Partenkirchen folgende 
Satzung:

§ 1  Gebührenpflicht und Ge-
bührenarten
(1)  Der Markt erhebt für die 

Inanspruchnahme seiner 
Bestattungseinrichtungen 
sowie für damit in Zusam-
menhang stehende Amts-
handlungen Gebühren.

(2)  Als Gebühren werden er-
hoben:

 a)  Grabnutzungsgebühren 
(§ 4)

 b)  Bestattungsgebühren 
(§ 5)

 c)  Sonstige Gebühren (§ 
6)

 d)  Verwaltungsgebühren 
(§ 7)

§ 2  Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist,
 a)  wer zur Tragung der 

Bestattungskosten ge-
setzlich verpflichtet ist,

 b)  wer den Antrag auf Be-
nutzung der Bestat-
tungseinrichtung ge-
stellt hat,

 c)  wer das Nutzungsrecht 
an einer Grabstätte er-
wirbt,

 d)  wer den Auftrag zu ei-
ner Leistung erteilt hat.

(2)  Mehrere Gebührenschuld-
ner sind Gesamtschuldner.

(3)  Bei Verlängerung des 
Grabnutzungsrechtes sind 

die Grabgebühren vom 
Grabnutzungsberechtig-
ten zu tragen.

§ 3  Entstehen einer Gebühr
(1)  Die Grabnutzungsgebühr 

(§ 4) entsteht mit der Zu-
teilung oder der Verlänge-
rung des Nutzungsrechts 
eines Grabs, und zwar

 a)  bei der erstmaligen Zu-
teilung des Nutzungs-
rechts für die Dauer der 
Ruhefrist nach (§ 11 
FS),

 b)  bei der Verlängerung 
des Nutzungsrechts 
nach Ablauf der Ruhe-
frist für den Zeitraum 
der Verlängerung,

 c)  bei Bestattung einer Lei-
che oder Beisetzung ei-
ner Urne in einem Grab, 
für das die Nutzungs-
zeit noch nicht abge-
laufen ist, für die Zeit 
vom Ablauf des bisheri-
gen Nutzungsrechts bis 
zum Ablauf der neuen 
Ruhefrist.

(2)  Die Bestattungsgebühren 
(§ 5), die sonstigen Ge-
bühren (§ 6) und die Ver-
waltungsgebühren (§ 7) 
entstehen mit der Inan-
spruchnahme der gebüh-
renpflichtigen Leistung.

(3)  Die Gebühr wird einen Mo-
nat nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheids 
fällig.

(4)  Zur Sicherstellung des 
Gebühreneingangs kann 
ein Vorschuss bis zur vo-

raussichtlichen Höhe des 
Gebührenanfalls verlangt 
werden. In besonderen 
Fällen kann die schrift-
liche Abtretung von An-
sprüchen, die den Erben 
oder Auftraggeber aus 
Sterbe- und/oder Lebens-
versicherungen zustehen, 
gefordert werden.

§ 4  Grabnutzungsgebühren
(1)  Die Grabnutzungsgebüh-

ren werden grundsätz-
lich für die Dauer des Nut-
zungsrechts erhoben. In 
begründeten Ausnahme-
fällen kann die Grabnut-
zungsgebühr auch für ei-
nen kürzeren Zeitraum er-
hoben werden. Hierüber 
entscheidet die Friedhofs-
verwaltung.

(2)  Die Grabnutzungsgebüh-
ren werden wie folgt fest-
gesetzt:

 A) Grüfte (jährlich)
  1. Friedhof Garmisch
  Westgruft 1.732 EUR
   Kapellengruft 

1.399 EUR
  Mittelgruft 1.066 EUR
   Seitengruft 666 EUR
   2. Friedhof  

Partenkirchen
   Arkadengruft 

666 EUR
 B)  Gräber für Erwachsene 

(für die Nutzungszeit 
von 12 Jahren)

  1. Allgemeine Gräber
   I. Klasse (An Hauptwe-

gen in der 1. Reihe)
   Einzelgrab 912 EUR

   Doppelgrab 
1.644 EUR

   Dreiergrab 2.448 EUR
   Vierfachgrab 

3.252 EUR
   Fünffachgrab 

4.068 EUR
   II. Klasse (Gräber im 

Innenfeld)
   Einzelgrab 684 EUR
   Doppelgrab 

1.224 EUR
   Dreiergrab 1.836 EUR
   Vierfachgrab 

2.448 EUR
   Fünffachgrab 

3.048 EUR
   III. Klasse (Gräber im 

Sonderfeld)
   Einzelgrab 456 EUR
   Doppelgrab 

816 EUR
   Dreiergrab 1.224 EUR
   Vierfachgrab 

1.632 EUR
   Fünffachgrab 

2.028 EUR
 C)  2. Sondergräber (zu 

Tiefgrüften ausgebau-
te Gräber, Anlagegrä-
ber, Heckennischen-
gräber)

   Sondergrab als Doppel-
grab 2.052 EUR

   Sondergrab als Dreier-
grab 3.060 EUR

   für jede weitere Grab-
stelle zusätzlich 
 1.008 EUR

 D)  Urnengräber und Ur-
nennischen (für die 
Nutzungszeit von 12 
Jahren)

   1. Urnennischen

   2 Urnenstellen 864 EUR
   4 Urnenstellen 

1.728 EUR
   2 Urnenstellen in der 

Nordhalle 1.296 EUR
   2. Urnengräber (6 Ur-

nenstellen)
   I. Klasse 1.440 EUR
   II. Klasse 960 EUR
   3. Pflegefreie Urnen-

gräber
   Urnenbaumgrab 

888 EUR
   Anonymes Urnengrab 

660 EUR
   Anlage Urnenerdgrab 

1788 EUR
 E)  Kindergräber (für die 

Nutzungszeit von 7 
Jahren)

   Kinder bis 8 Jahre 
126 EUR

(3)   Eine Verlängerung des 
Grabnutzungsrechts für 
wahlweise 6 Jahre oder 
12 Jahre ist möglich. 
Hierfür wird ein Jahres-
betrag in Höhe der jeweili-
gen Grabnutzungsgebühr 
erhoben. Bei einer Verlän-
gerung der Ruhefrist we-
gen einer weiteren Bele-
gung der Grabstelle gilt § 
3 Abs. 1c dieser Satzung.

 
§ 5  Bestattungsgebühren
Bei Erdbestattungen sowie 
bei Überführungen von und 
nach auswärts sind folgende 
Gebühren zu entrichten:
1.    Grundgebühr für Erdbe-

stattungen
  (Sterbefallanmeldung, 

Aufbahrungsarbeiten, Lei-
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Der Markt Garmisch-Partenkirchen hat mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.01.2024 nachfolgende Satzungen und Verordnungen 
erlassen. Gemäß § 37 Abs. 1 der GeschO für den Marktgemeinderat gilt die Verordnung hiermit als bekannt gemacht.



chenträger, Grab öffnen 
und schließen, Verwal-
tungsarbeiten)

  Erwachsene 1.360 EUR
  Kinder bis 8 Jahre 

930 EUR
  Totgeburten 501 EUR
2.   Grundgebühr für Urnen-

bestattung in Erdgrab 
bzw. Nische

  (Sterbefal lanmeldung, 
Leichenträger, Grab bzw. 
Nische öffnen und schlie-
ßen, Verwaltungsarbeiten)

 Erdgrab 587 EUR
 Nische 501 EUR
3.  Sonstige Leistungen
  Gemeindliche Überfüh-

rungsgebühr 101 EUR
  (Sterbefallanmeldung, 

Ausstellung der Überfüh-
rungspapiere und Erfül-
lung der Überwachungs-
aufgaben nach Art. 14 
Abs. 1 Satz 1 BestG)

  Mithilfe des Friedhofwär-
ters bei der Einsargung 
 81 EUR

  Auflösung einer Grab-
stätte 322 EUR

§ 6  Sonstige Gebühren
(1)  Die sonstigen Gebühren 

werden wie folgt festge-
setzt:

 1.  Benutzung des Lei-
chenhauses und der 
Aussegnungshalle

     Aufbewahrung Sarg für 
den ersten angefange-
nen Kalendertag (inkl. 
Kühlzelle) 89 EUR

   Aufbewahrung Sarg für 
jeden weiteren Kalen-
dertag (inkl. Kühlzelle)
 59 EUR

   Benutzung der Ausseg-
nungshalle bis 1 Stun-
de 186 EUR

   Benutzung der Ausseg-
nungshalle je weitere 
angefangene Stunde 
 140 EUR

   Trauerfeier vor der 
A u s s e g n u n g s h a l l e 
oder am Grab 
 140 EUR

   Seziersaalbenutzung 
 296 EUR

 2.   Tieferlegung einer Lei-
che bei Bestattung

   Erwachsene 258 EUR
  Kinder 129 EUR
 3.  Exhumierung einer 

Leiche
  Erwachsene 
 1.575 EUR
  Kinder 1.145 EUR
   Umbettung einer Lei-

che im gleichen Fried-

hof - Erwachsene 
 2.649 EUR

   Umbettung einer Lei-
che im gleichen Fried-
hof – Kinder 
 1.790 EUR

 4.  Exhumierung von Ge-
beinen

  Erwachsene 
 1.317 EUR
  Kinder 973 EUR
   Verlegung von Gebei-

nen im gleichen Fried-
hof -  Erwachsene 
 2.176 EUR

   Verlegung von Gebei-
nen im gleichen Fried-
hof – Kinder 
 1.489 EUR

 5.  Exhumierung einer Ur-
ne

  Erdgrab 587 EUR
   Verlegung einer Urne 

aus einem Erdgrab im 
gleichen Friedhof 
 887 EUR

  Nische 501 EUR
   Verlegung einer Urne 

aus einer Urnennische 
im gleichen Friedhof 
 716 EUR

 6.  Hinterstellung einer 
Urne  
(länger als 20 Tage)  
 89 EUR

 7.  Sonstige Dienstleis-
tungen

   Ausstellung eines Lei-
chenpasses 121 EUR

(2)  Für sonstige Leistun-
gen, die in dieser Sat-
zung nicht aufgeführt 
sind, werden gesonderte 
Vereinbarungen über die 
Kostenerstattung getrof-
fen. Das für solche Leis-
tungen erhobene Entgelt 
bestimmt sich nach den 
tatsächlichen Aufwen-
dungen.

§ 7  Verwaltungsgebühren
Die Verwaltungsgebühren 
werden für nachfolgende 
Leistungen wie folgt festge-
setzt:
a)  Genehmigung einer Um-

bettung 55 EUR
b)  Genehmigung einer vor-

zeitigen oder späteren 
Bestattung oder Überfüh-
rung nach auswärts (§§ 
18, 19 BestV) 27 EUR

c)  Gebühr für die Umschrei-
bung eines Grabnut-
zungsrechtes an eine an-
dere Person. Diese Ge-
bühr wird nicht erhoben 
bei Übergang eines Nut-
zungsrechtes anläss-

lich eines Sterbefalles 
oder bei Verlängerung ei-
ner Nutzungsfrist nach 
deren regulären Ablauf 
 55 EUR

d)  Gebühr für die Genehmi-
gung eines vorzeitigen 
Graberwerbs 27 EUR

e)  Gebühren für die Geneh-
migung eines Grabmals 
(§§ 25, 30 FS)  55 EUR

f)  Gebühr für die Genehmi-
gung einer vorzeitigen 
Abgabe einer Grabstätte 
oder Urnennische  55 EUR

g)  Genehmigung für die Zu-
lassung von Gewerbetreiben-
de (§ 8 FS) 27 EUR

§ 8  Inkrafttreten
(1)  Diese Satzung tritt am 

01.02.2024 in Kraft. 

(2)  Gleichzeitig tritt die Sat-
zung vom 01.04.2018 au-
ßer Kraft. 

Garmisch-Partenkirchen, 
den 19.01.2024

gez. Elisabeth Koch
Erste Bürgermeisterin
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Satzung über die öffentlichen Bestattungseinrichtungen
des Marktes Garmisch-Partenkirchen

(Friedhofssatzung) 
Vom 19.01.2024

Der Markt Garmisch-Parten-
kirchen erlässt aufgrund von 
Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 
1 und 2 und Abs. 2 der Ge-
meindeordnung für den Frei-
staat Bayern (GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung 
vom 22.08.1998(GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 
24.07.2023 (GVBl. S. 385, 586), 
folgende Satzung:

Erster Teil
Allgemeine Vorschrift

§ 1 Gegenstand der Satzung
Zum Zweck einer geordneten 
und würdigen Totenbestattung 
insbesondere der Gemeinde-
einwohner betreibt der Markt 
Garmisch-Partenkirchen als 
eine öffentliche Einrichtung:

1.  den Friedhof Garmisch an 
der Friedhofstraße und den 
Friedhof Partenkirchen an 
der Münchner Straße,

2.  die dortigen gemeindlichen 
Leichenhäuser und Ausseg-
nungshallen,

3.  das Friedhofs- und Bestat-
tungspersonal.

§ 2 Widmungszweck
Die gemeindlichen Friedhö-
fe sind insbesondere den ver-
storbenen Gemeindeeinwoh-
nern als würdige Ruhestätte 
und zur Pflege des Andenkens 
gewidmet.

§ 3  Friedhofsverwaltung
Die gemeindlichen Friedhöfe 
werden vom Markt Garmisch-
Partenkirchen als Friedhofsträ-

ger verwaltet und beaufsichtigt 
(Friedhofsverwaltung).

§ 4  Bestattungsanspruch
(1)  Auf den gemeindlichen 

Friedhöfen ist die Beiset-
zung

 1.  der verstorbenen Ge-
meindeeinwohner, die 
zum Zeitpunkt des To-
des mit dem Haupt- oder 
Nebenwohnsitz im Markt 
Garmisch-Partenkirchen 
gemeldet waren,

 2.  der im Gemeindegebiet - 
oder in einem angrenzen-
den gemeindefreien Ge-
biet - Verstorbenen oder 
tot Aufgefundenen, wenn 
eine ordnungsgemäße 
Beisetzung nicht ander-
weitig sichergestellt ist,

 3.  der durch Grabnutzungs-
rechte berechtigten Per-
sonen

 4.  Verstorbener, deren be-
stattungspflichtige Ver-
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wandte in gerader Linie 
zum Zeitpunkt des Todes 
mit Haupt- oder Neben-
wohnsitz in Garmisch-
Partenkirchen gemeldet 
sind zu gestatten.

(2)   Die Wahl des Friedhofs 
wird durch die Einteilung 
des Gemeindegebiets in 
Bestattungsbezirke einge-
schränkt, die weitgehend 
den Gemarkungsgrenzen 
entsprechen. Die Bestat-
tungsbezirke sind in einen 
Plan des Gemeindegebiets 
eingetragen, der im Markt 
Garmisch-Partenkirchen, 
Friedhofsverwaltung, zur 
jederzeitigen Einsichtnah-
me während der Dienstzei-
ten offen liegt. Dieser Plan 
ist Bestandteil dieser Sat-
zung. Die Friedhofsverwal-
tung kann in begründeten 
Einzelfällen Ausnahmen 
zulassen.

(3)  Für Tot- und Fehlgeburten 
gilt Art. 6 des Bestattungs-
gesetzes.

§ 5  Schließung und Entwid-
mung
(1)   Friedhöfe, Friedhofsteile 

und einzelne Grabstätten 
können im öffentlichen In-
teresse geschlossen oder 
entwidmet werden. Durch 
die Schließung wird die 
Möglichkeit weiterer Bei-
setzungen ausgeschlos-
sen, durch die Entwidmung 
verliert der Friedhof seine 
Eigenschaft als öffentli-
che Bestattungseinrich-
tung. Besteht die Absicht 
der Schließung oder der 
Entwidmung, werden über 
den Tag der Schließung 
oder Entwidmung hinaus 
keine Nutzungsrechte mehr 
erteilt oder verlängert.

(2)   Die Absicht der Schließung 
oder der Entwidmung ist je-
weils öffentlich bekannt zu 
machen.

(3)  Die Friedhofsverwaltung 
kann eine Schließung gem. 
Abs. 1 vornehmen, wenn al-
le Grabnutzungsrechte ab-
gelaufen, durch Einigung 
mit den  Grabnutzungsbe-

rechtigten vorzeitig aufge-
löst oder im Wege der Ent-
eignung aufgehoben wor-
den sind. 

Zweiter Teil
Ordnungsvorschriften

§ 6  Öffnungszeiten
(1)   Die Friedhöfe sind tagsüber 

geöffnet. Die Besuchszei-
ten werden an den Eingän-
gen zu den Friedhöfen be-
kanntgemacht.

(2)   Die Friedhofsverwaltung 
kann das Betreten aller 
oder einzelner Friedhofstei-
le aus besonderem Anlass 
(z.B. Leichenausgrabungen 
und Umbettungen) untersa-
gen.

§ 7  Verhalten auf dem Friedhof
(1)   Jeder hat sich auf den 

Friedhöfen der Würde des 
Ortes entsprechend zu ver-
halten. Die Anordnungen 
des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen.

(2)   Kinder unter 10 Jahren dür-
fen die Friedhöfe nur in Be-
gleitung und unter Aufsicht 
Erwachsener betreten.

(3)   Auf den Friedhöfen ist ins-
besondere nicht gestattet:

 (a)  Tiere mitzuführen (aus-
genommen Blindenhun-
de),

 (b)  die Wege mit Fahrzeu-
gen aller Art, ausge-
nommen Kinderwagen, 
Kranken- und Behinder-
tenfahrstühle sowie von 
der Friedhofsverwal-
tung zugelassene Fahr-
zeuge, zu befahren,

 (c)  an Sonn- und Feiertagen 
und in der Nähe einer 
Bestattung oder Trau-
erfeier Arbeiten auszu-
führen,

 (d)  Waren aller Art, insbe-
sondere Kränze und Blu-
men, feilzubieten oder 
anzupreisen, gewerbli-
che oder sonstige Leis-
tungen anzubieten,

 (e)  gewerbsmäßig zu foto-
grafieren,

 (f)  ohne Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung 
Druckschriften zu ver-
teilen,

 (g)  Abraum (Abfälle usw.) 
außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzu-
lagern,

 (h)  den Friedhof und sei-
ne Einrichtungen und 
Anlagen zu verunreini-
gen oder zu beschädi-
gen, Einfriedungen und 
Hecken zu übersteigen 
und Rasenflächen (so-
weit sie nicht als Wege 
dienen), Grabstätten 
und Grabeinfassungen 
zu betreten,

 (i)  zu rauchen, zu lärmen 
und zu spielen,

 (j)  das Verweilen im Fried-
hof außerhalb der Öff-
nungszeiten.

§ 8  Gewerbliche Tätigkeit auf 
dem Friedhof
(1)  Bildhauer, Steinmetze und 

Kunstschmiede haben ihre 
Tätigkeit auf dem Friedhof 
rechtzeitig vor Beginn der 
Arbeiten anzuzeigen. Die 
Ausübung der gewerbsmä-
ßigen Tätigkeit kann ver-
sagt werden, wenn die ord-
nungsgemäße Ausführung 
nicht gewährleistet ist oder 
wenn trotz Abmahnung 
mehrfach gegen die Fried-
hofsatzung oder Anordnung 
der Friedhofverwaltung ver-
stoßen wird. Ein einmaliger 
schwerwiegender Verstoß 
ist ausreichend. 

(2)   Gärtner und sonstige Ge-
werbetreibende müssen ih-
re Tätigkeit nicht vor Beginn 
der Arbeiten anzeigen. Für 
Gärtner und sonstige Ge-
werbetreibende gilt Abs. 1 
Satz 2 und 3 gleicherma-
ßen.

(3)   Gewerbetreibende mit Nie-
derlassung in einem Mit-
gliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum, 

die im Inland nur vorüberge-
hend tätig sind, haben die 
Aufnahme ihrer Tätigkeit 
auf dem Friedhof anzuzei-
gen. Abs. 1 und 2 sind nicht 
anwendbar. 

(4)   Durch die Arbeiten darf die 
Würde der Friedhöfe nicht 
beeinträchtigt werden; ins-
besondere ist auf Bestat-
tungsfeierlichkeiten Rück-
sicht zu nehmen. Unter Be-
achtung von Satz 1 ist den 
zur Vornahme der Arbeiten 
Berechtigten die Benutzung 
der Friedhofswege mit ge-
eigneten Fahrzeugen ab-
weichend von § 7 Abs. 3 
Buchst. b im erforderlichen 
Maße gestattet. Die zuläs-
sige Höchstgeschwindig-
keit im Friedhofbereich 
beträgt Schritttempo. Bei 
anhaltendem Tau- oder Re-
genwetter kann die Fried-
hofverwaltung das Befah-
ren der Friedhofwege mit 
Fahrzeugen untersagen. 

(5)   Nach Beendigung der Ar-
beiten sind die Arbeits- und 
Lagerplätze wieder in einen 
ordnungsgemäßen Zustand 
zu bringen. Die Lagerung 
von Materialien und Werk-
zeugen ist auf den Friedhö-
fen nicht gestattet. Ebenso 
ist das Reinigen von Werk-
zeugen an oder in den Was-
serentnahmestellen der 
Friedhöfe verboten.

(6)   Abräum-, Rest- und Ver-
packungsmaterial der am 
Friedhof tätigen Gewerbe-
treibenden, wie z.B. alte 
Fundament, Einfassungen, 
Grabmäler, Erde, Folien, Sty-
roporplatten für Blumentöp-
fe. abgeräumte Blumen und 
Bepflanzungen, ist von die-
sen von den Friedhöfen zu 
entfernen.

(7)   Die gewerblich Tätigen haf-
ten für alle Schäden, die 
sie oder ihre Gehilfen im 
Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen. 

Dritter Teil
Bestattungsvorschriften

§ 9  Allgemeines
(1)   Bestattungen auf dem ge-

meindlichen Friedhof sind 
durch den Bestattungs-
pflichtigen unverzüglich 
nach Eintritt des Todes bei 
der Gemeinde anzuzeigen. 
Die erforderlichen Unterla-
gen sind vorzulegen.

(2)   Soll die Beisetzung in einer 
Grabstätte erfolgen, an der 
ein Grabnutzungsrecht be-
steht, so ist dieses Recht 
nachzuweisen.

(3)   Den Zeitpunkt der Bestat-
tung setzt die Gemeinde im 
Benehmen mit den Angehö-
rigen und dem jeweiligen 
Pfarramt fest. An Sonn- und 
Feiertagen werden Bestat-
tungen nicht durchgeführt, 
an Samstagen nur in Aus-
nahmefällen.

§ 10  Ausheben der Gräber, 
Särge
(1)   Die Gräber werden vom 

Markt Garmisch-Partenkir-
chen ausgehoben und wie-
der zugefüllt.

(2)   Für das Ausheben der Grä-
ber gelten folgende Maße:

 (a)  Wahlgrabstätten (§ 14 
Abs. 1 Buchst. a): 

        Länge: 2,20 m,  
Breite: 1,00 m, 
Tiefe: 2,00 m, bei 
Tieferlegung 2,30 m

        Der Abstand zwischen 
den Wahlgrabstätten 
beträgt 0,50 m.

 (b)  Kindergrabstätten (§ 14 
Abs. 1 Buchst. b):

        Länge: 1,50 m, 
Breite: 0,70 m, 
Tiefe: 1,50 m (nur für 
Kinder bis zum vollen-
deten 8. Lebensjahr).

        Der Abstand zwischen 
den Kindergrabstätten 
beträgt 0,30 m.

 (c)  Urnenwahlgrabstätten 
(§ 14 Abs. 1 Buchst. c):

        Länge: 1,20 m, 
Breite: 0,60 m,  
Tiefe: 0,65 m.



        Der Abstand zwischen 
den Urnenwahlgrabstät-
ten beträgt 0,30 m.

(3)   Die Särge sollen höchsten 
65 cm hoch, einschließlich 
der Griffe 70 cm breit und 
200 cm lang sein. Übergrö-
ßen sind der Friedhofsver-
waltung bei der Anmeldung 
anzuzeigen.

§ 11  Ruhezeiten
(1)   Die Ruhezeit für Leichen be-

trägt auf beiden Friedhöfen 
12 Jahre. Entsprechendes 
gilt auch für Aschen. Bei 
Leichen von Kindern bis 
zum vollendeten 8. Lebens-
jahr sowie bei Totgeburten 
beträgt die Ruhezeit 7 Jah-
re.

(2)   Bei Vorbehandlung des 
Leichnams (z.B. Einbal-
samierung, Einwickeln in 
Leichentücher) verlängern 
sich die Ruhezeiten aus 
Abs. 1 um jeweils 5 Jahre. 

§ 12  Ausgrabungen
(1)   Die Ruhe der Toten (Leichen 

und Aschen) darf grund-
sätzlich nicht gestört wer-
den.

(2)   Ausgrabungen von Leichen 
und Aschen bedürfen, un-
beschadet der sonstigen 
gesetzlichen Vorschriften, 
der vorherigen Zustim-
mung des Marktes. Die 
zum Schutz der Gesundheit 
notwendigen Maßnahmen 
werden nach Anhörung des 
Staatlichen Gesundheits-
amts angeordnet.

(3)   Ausgrabungen zum Zweck 
der Umbettung erfolgen 
nur auf Antrag. Sie finden 
grundsätzlich nur in den 
Monaten Oktober bis März 
außerhalb der Besucherzei-
ten statt. Antragsberechtigt 
ist jeder der in § 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BestV genann-
ten Angehörigen des Ver-
storbenen mit Zustimmung 
des jeweiligen Nutzungsbe-
rechtigten. Bei mehreren 
gleichrangigen Angehöri-
gen ist ein gemeinsamer 
Antrag erforderlich. Beste-
hen unter mehreren gleich-

rangigen Angehörigen Mei-
nungsverschiedenheiten 
bezüglich der Ausgrabung 
und Umbettung, so unter-
bleiben diese bis zu einer 
gegenteiligen rechtskräfti-
gen Entscheidung.

(4)   Neben der Zahlung der Ge-
bühren für die Umbettung 
haben die Antragsteller 
Ersatz für die Schäden zu 
leisten, die an benachbar-
ten Grabstätten und Anla-
gen durch eine Umbettung 
zwangsläufig entstehen.

(5)   Leichen oder Aschen zu an-
deren als zu Umbettungs-
zwecken auszugraben, be-
darf einer behördlichen 
oder richterlichen Anord-
nung.

(6)   Angehörige dürfen der Aus-
grabung nicht beiwohnen.

Vierter Teil
Die einzelnen Grabstätten. 

Die Grabmäler

Abschnitt I
Grabstätten

§ 13  Allgemeines
Die Grabstätten bleiben Eigen-
tum des Marktes Garmisch-
Partenkirchen. An ihnen kön-
nen Rechte nur nach dieser 
Satzung erworben werden. 
Das Nutzungsrecht entsteht 
nach Zahlung der fälligen Ge-
bühr mit Aushändigung der 
Graburkunde.

§ 14  Arten der Grabstätten
(1)   Die Grabstätten werden un-

terschieden in:
 a)   Wahlgrabstätten (Einzel- 

oder Familiengräber),
 b)  Kindergrabstätten,
 c)  Urnenwahlgrabstätten,
 d)   Urnennischen in Urnen-

mauern,
 e)  Urnenbaumgräber,
 f)   Anonymes Urnengrab-

feld,
 g)  Anlagengräber,
 h)  Grüfte,
 i)  Ehrengrabstätten.

(2)   Wird weder ein Wahlgrab in 
Anspruch genommen, noch 
eine Urnenbeisetzung an-

gemeldet, weist die Fried-
hofsverwaltung dem Be-
stattungspflichtigen (§ 15 
BestV) ein Grab zu.

§ 15  Wahlgrabstätten (Einzel- 
oder Familiengräber)
(1)   Wahlgräber sind Grabstät-

ten für Erdbestattungen, an 
denen auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für mindestens 
die Dauer der Ruhezeit (§ 
11), längstens für die Dauer 
von 48 Jahren (Nutzungs-
zeit) verliehen und deren 
Lage im verfügbaren Rah-
men gemeinsam mit dem 
Erwerber bestimmt wird. 
Die Verleihung einer die 
Ruhezeit übersteigenden 
Nutzungszeit kann davon 
abhängig gemacht werden, 
dass die Bestattung, die ihr 
vorausgehenden und nach-
folgenden notwendigen 
Verrichtungen in geeigne-
ter Weise für die Dauer der 
Nutzungszeit sichergestellt 
sind (z.B. Vorsorgeauftrag 
bei Bestatter, Grabpflege-
vertrag bei Gärtnerei usw.). 
Der Nutzungsberechtig-
te erhält eine Graburkun-
de. Das Nutzungsrecht an 
Grabstätten kann gegen er-
neute Zahlung der entspre-
chenden Grabnutzungs-
gebühren wahlweise um 
weitere sechs oder zwölf 
Jahre verlängert werden, 
wenn der Nutzungsberech-
tigte vor Ablauf des Rechts 
die Verlängerung bei der 
Friedhofverwaltung bean-
tragt und der Platzbedarf 
des Friedhofs es zulässt. 

(2)   Es werden unterschieden 
ein- und mehrstellige Grab-
stätten als Einfach- oder 
Tiefgräber. In einem Tief-
grab sind bei gleichzeitig 
laufenden Ruhezeiten nur 
2 Beisetzungen übereinan-
der zulässig.

(3)   Während der Nutzungszeit 
darf eine Beisetzung nur er-
folgen, wenn:

 1.   die Nutzungszeit die Ru-
hezeit übersteigt, oder

 2.   das Nutzungsrecht min-
destens für die Zeit bis 
zum Ablauf der Ruhezeit 
verlängert worden ist. 
Das Nutzungsrecht kann 
immer nur um volle Jahre 
verlängert werden.

(4)   Der Nutzungsberechtig-
te hat das Recht, im Wahl-
grab bestattet zu werden 
und Angehörige darin be-
statten zu lassen. 

(5)   Schon bei der Verleihung 
des Nutzungsrechts soll 
der Erwerber für den Fall 
seines Ablebens aus dem 
in Satz 4 genannten Per-
sonenkreis einen Nachfol-
ger im Nutzungsrecht be-
stimmen. Dies soll schrift-
lich geschehen und kann 
in Form einer letztwilligen 
Verfügung erfolgen. Verfü-
gungen zugunsten mehr als 
einer Person sind ungültig.
Wird eine derartige Rege-
lung nicht getroffen, geht 
das Nutzungsrecht nach 
dem Tod des Nutzungsbe-
rechtigten in nachstehen-
der Reihenfolge auf seine 
Angehörigen über:

 a)   auf den überlebenden 
Ehegatten und einge-
tragenen Lebenspart-
ner, und zwar auch dann, 
wenn Kinder aus einer 
früheren Ehe vorhanden 
sind,

 b)  auf die ehelichen und 
nichtehelichen Kinder,

  c)  auf die Adoptiv- und 
Stiefkinder,

  d)  auf die Enkel in der Rei-
henfolge der Berechti-
gung ihrer Väter oder 
Mütter,

  e)  auf die Eltern,
  f)   auf die vollbürtigen Ge-

schwister,
  g)  auf die Stiefgeschwister,
  h)   auf die nicht unter a) bis 

g) fallenden Erben.
  Innerhalb der einzelnen 

Gruppen b) bis d) und f) 
bis h) wird der/die Älteste 
Nutzungsberechtige/r.Der 
überlebende Ehepartner 
verliert das aus der Berech-

tigung des vorverstorbenen 
Ehepartners abgeleitete 
Recht im Falle der Wieder-
verehelichung, wenn Nach-
kommen oder Vorfahren 
vorhanden sind, zugunsten 
des Nächstberechtigten un-
ter ihnen. Die Graburkunde 
wird vom Markt entspre-
chend umgeschrieben.

(6)   Der jeweilige Nutzungs-
berechtigte kann das Nut-
zungsrecht auch durch 
Rechtsgeschäft unter Le-
benden nur auf die in Abs. 
5 Satz 4 genannten Ange-
hörigen übertragen. Die 
Übertragung ist dem Markt 
anzuzeigen, der dann die 
Graburkunde umschreibt.

(7)   Aus dem Nutzungsrecht 
ergibt sich die Pflicht zur 
Anlage und zur Pflege der 
Grabstätte.

(8)   Auf das Nutzungsrecht an 
unbelegten Grabstätten 
kann jederzeit, an (teil)be-
legten Grabstätten erst nach 
Ablauf der letzten Ruhezeit 
verzichtet werden. Der Ver-
zicht kann sich nur auf die 
gesamte Grabstätte bezie-
hen. Er ist dem Markt unter 
Vorlage der Graburkunde 
schriftlich zu erklären.

(9)   Nach Beendigung des Nut-
zungsrechts kann über 
das Grab anderweitig ver-
fügt werden. Hiervon sollen 
der Berechtigte, die Erben 
oder der Pfleger des Grabes 
rechtzeitig benachrichtigt 
werden.

§ 16  Kindergrabstätten
Kindergrabstätten sind Grab-
stätten für Erdbestattungen 
von Kindern bis zum vollende-
ten 8. Lebensjahr, die der Reihe 
nach belegt und erst im Todes-
falle für die Dauer der Ruhezeit 
(§ 11) des zu Bestattenden ver-
geben werden.

§ 17  Beisetzung von Aschen
(1)   Aschen dürfen beigesetzt 

werden in
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 a)  Wahlgrabstätten,
  b) Urnenwahlgrabstätten,
  c) Urnennischen
  d) Urnenbaumgräber
  e) anonymen Grabfeldern.
(2)   Urnenwahlgrabstätten und 

Urnennischen sind Urnen-
stätten, an denen auf An-
trag ein Nutzungsrecht für 
mindestens die Dauer der 
Ruhezeit (§ 11), längstens 
für die Dauer von 48 Jah-
ren (Nutzungszeit) verlie-
hen wird. Die Verleihung 
einer die Ruhezeit überstei-
genden Nutzungszeit kann 
davon abhängig gemacht 
werden, dass die Bestat-
tung sowie die ihr voraus-
gehenden und nachfolgen-
den notwendigen Verrich-
tungen in geeigneter Weise 
für die Dauer der Nutzungs-
zeit sichergestellt sind (z.B. 
Vorsorgeauftrag bei Bestat-
ter, Grabpflegevertrag bei 
Gärtnerei usw.). Der Nut-
zungsberechtigte erhält 
eine Graburkunde. Ein An-
spruch auf den Erwerb oder 
die Verlängerung besteht 
nicht. Das Nutzungsrecht 
an Urnenbaumgräbern 
kann nicht über die Dauer 
der Ruhezeit (§ 11) hinaus 
verlängert werden.

(3)   In einer Wahlgrabstätte 
(Einzelgrab für Erdbestat-
tung) oder Urnenwahlgrab-
stätte können bis zu 8 Ur-
nen beigesetzt werden. In 
einer Nische der Urnen-
mauer finden bis zu 4 Ur-
nen Aufnahme.

(4)   Eine Urnenbeisetzung ist 
dem Markt vorher recht-
zeitig anzumelden. Bei der 
Anmeldung sind die stan-
desamtliche Urkunde und 
die Bescheinigung über die 
Einäscherung vorzulegen.

(5)   Aschenreste und Urnen 
müssen entsprechend § 
27 der Bestattungsverord-
nung gekennzeichnet bzw. 
beschaffen sein. Im Übri-
gen dürfen nur selbst auf-
lösende Urnen verwendet 
werden. Überurnen dür-
fen bei Urnenbestattun-
gen insb. nicht aus Kupfer, 

Beton, Stein, Keramik, Ton 
oder Glas sein,

(6)   Soweit sich aus gesetzli-
chen Bestimmungen oder 
dieser Satzung nichts an-
deres ergibt, gelten die Vor-
schriften über Wahlgräber 
für Urnenwahlgrabstätten 
und Urnennischen entspre-
chend. Wird vom Markt ent-
sprechend § 15 Abs. 9 über 
die Urnenwahlgrabstätte 
oder die Urnennische ver-
fügt, so ist er berechtigt, 
in der von ihm bestimmten 
Stelle des Friedhofs die 
Aschenreste in würdiger 
Weise der Erde zu überge-
ben.

§ 17a  Urnenbestattungen un-
ter Bäumen (Urnenbaumgrä-
ber), anonymes Grabfeld
(1)   Urnenbestattungen unter 

Bäumen (Urnenbaumgrä-
ber) und anonyme Grabfel-
der werden an ausgewählten 
Plätzen im Friedhof ange-
boten. Um den naturnahen 
bzw. anonymen Charakter 
der Bereiche zu bewahren 
dürfen an den Grabplätzen 
keinerlei Grabschmuck und 
Kerzen aufgestellt werden 
(Verpflichtungserklärung).

(2)   Für die Pflege ist aus-
schließlich der Markt Gar-
misch-Partenkirchen zu-
ständig. Auf widerrecht-
lich abgelegte Blumen und 
sonstige Objekte besteht 
kein Anspruch mehr. Die-
se werden vom Markt Gar-
misch-Partenkirchen aus-
nahmslos entsorgt.

§ 18  Anlagengräber
(1)   Auf dem Friedhof Partenkir-

chen ist eine Grabstätte ein-
gerichtet, um dort Fehlge-
burten, Embryonen und Fe-
ten mit einem Gewicht von 
weniger als 500 Gramm zur 
Ruhe zu betten. Dies erfolgt 
grundsätzlich in anonymi-
sierter Form ohne individu-
elle Hinweise.

(2)   Die Grabstätte wird durch 
den Markt gepflegt.

(3)   Eine individuelle Bepflan-
zung sowie die Anbrin-

gung von Grabbeigaben 
sind nicht gestattet.

§ 19  Grüfte
Mit dem Erlöschen des Nut-
zungsrechts fällt die Gruft 
dem Markt entschädigungs-
los zur freien Verfügung an-
heim. Über die Gruft wird erst 
verfügt, wenn seit der letzten 
Beerdigung die festgesetzte 
Ruhefrist abgelaufen ist. § 32 
Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 20  Ehrengrabstätten
Die Zuerkennung, die Anlage 
und die Unterhaltung von Eh-
rengrabstätten obliegt aus-
schließlich dem Markt Gar-
misch-Partenkirchen.

§ 21  Ausmaße der Grabstätten
(1)   Die einzelnen Wahlgrab-

stätten haben im eingefüll-
ten Zustand in der Regel fol-
gende Ausmaße:

  1.   Wahlgrabstätte (§ 14 
Abs. 1 Buchst. a):

  a)  mit 1 Grabstelle 
Lange: 1,80 m, 
Breite: 1,00 m

  b)  mit 2 Grabstellen 
Länge: 1,80 m, 
Breite: 1,60 m

  c)  mit 3 Grabstellen 
Länge: 1,80 m, 
Breite: 2,60 m

 2.  Kindergrabstätten (§ 14 
Abs. 1 Buchst. b):

       Länge: 1,20 m, 
Breite: 0,60 m

  3.   Urnenwahlgrabstätten 
(§ 14 Abs. 1 Buchst. c):

       Länge: 1,00 m, 
Breite: 0,60 m

  4.   Urnennischen in Ur-
nenmauer (§ 14 Abs. 1 
Buchst. d):

       Breite: 0,40 
m, Höhe: 0,30 m, 
Tiefe: 0,40 m

(2)   Der Abstand zwischen den 
Grabstätten beträgt im ein-
gefüllten Zustand bei

  1.  Wahlgrabstätten (§ 14 
Abs. 1 Buchst. a):  
0,50 m

  2.  Kindergrabstätten (§ 14 
Abs. 1 Buchst. b): 
0,40 m

  3.  Urnenwahlgrabstätten 
(§ 14 Abs. 1 Buchst. c): 
0,30 m

§ 22  Gestaltung der Grabstät-
ten
(1)   Jede Grabstätte ist so an 

die Umgebung anzupassen, 
dass der Zweck des Fried-
hofs, den Verstorbenen ei-
ne würdige Ruhestätte zu 
sein und der Pflege ihres 
Andenkens zu dienen, ge-
wahrt wird. Die Struktur des 
Friedhofs in seinen einzel-
nen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage ist zu wahren. 
Das Aufstellen von Bänken 
ist untersagt. An Urnen-
mauern dürfen nur mit der 
Urnentafel fest verbundene 
Kerzenhalter und Vasen an-
gebracht und genutzt wer-
den.

(2)   Die Grabstätten müssen ge-
pflegt, gärtnerisch angelegt 
und dauernd instandgehal-
ten werden. Verwelkte Blu-
men und Kränze sind unver-
züglich von den Grabstät-
ten zu entfernen und an den 
dafür vorgesehenen Plät-
zen abzulegen. § 8 Abs. 5 
bleibt unberührt. Bei der Er-
teilung des Bestattungsauf-
trags kann mit dem Markt 
vereinbart werden, dass die 
anlässlich der Bestattung 
niedergelegten Kränze und 
Blumen nach einer verein-
barten Frist gegen Gebühr 
entfernt werden.

(3)   Über jedem Grab kann ein 
Grabhügel errichtet werden. 
Er soll nicht höher als 25 
cm sein. Die Bepflanzung 
der Grabstätte darf ande-
re Grabstätten und die öf-
fentlichen Anlagen und We-
ge nicht beeinträchtigen. 
Bäume und großwüchsige 
Sträucher dürfen nicht ge-
pflanzt werden.

(4)   Das Bestreuen der Grab-
stätte mit Kies oder Sand 
ist nicht erlaubt. Unwürdi-
ge Gefäße (Konservendo-
sen, Tassen usw.) zur Auf-
nahme von Blumen dürfen 
nicht verwendet werden. 
Kunststoffe und sonstige 

nicht verrottbare Produkte 
dürfen in sämtlichen Pro-
dukten der Trauerfloristik, 
im Grabschmuck und bei 
Pflanzenzuchtbehältern, 
die bei der Pflanze verblei-
ben, nicht verwendet wer-
den. Die Verwendung von 
Pflanzenschutz- und Un-
krautbekämpfungsmitteln 
ist bei der Grabpflege nicht 
gestattet.

(5)   Für die Gestaltung und In-
standhaltung der Grab-
stätte ist der jeweilige Nut-
zungsberechtigte verant-
wortlich. Die Verpflichtung 
erlischt erst mit Ablauf der 
Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts.

(6)   Die Grabstätten müssen 
binnen 6 Monaten nach der 
Belegung angelegt und be-
pflanzt werden.

(7)   Der Markt kann den Schnitt 
auf eine Höhe von 1,50 m 
oder die völlige Beseitigung 
stark wuchernder oder ab-
sterbender Sträucher und 
Bäume anordnen. Der 
Markt kann verlangen, dass 
der Nutzungsberechtigte 
die Grabstätte nach Ablauf 
der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts abräumt.

(8)   Die Gestaltung, Bepflan-
zung und Pflege der gärtne-
rischen Anlagen außerhalb 
der Grabstätten obliegt aus-
schließlich dem Markt.

§ 22a  Gestaltung der Urnen-
baumgräber
(1)   Als Grabverschlussplatten 

dürfen nur die vom Markt 
Garmisch-Partenkirchen 
bereitgestellten Naturstein-
platten Verwendung finden. 
Beim Kauf des Nutzungs-
rechts wird diese Platte mit 
erworben. Sie geht in das 
Eigentum des Nutzungsbe-
rechtigten über.

(2)   Die Verschlussplatten sind 
vom Nutzungsberechtigten 
selbst zu gestalten.

(3)   In die Natursteinplatte ist 
nur der Vor- und Nachna-
me sowie die Geburts- und 
Sterbedaten als Gravur zu-
lässig. Die Schrift darf nicht 
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in aufdringlichen Farben ge-
fasst sein. Erhabene Schrif-
ten sowie Ornamente und 
Symbole sind nicht zuläs-
sig.

§ 23  Wahlmöglichkeit
(1)   Auf den Friedhöfen sind 

Abteilungen mit und Ab-
teilungen ohne besondere 
Gestaltungsvorschriften 
eingerichtet. 

(2)   Es besteht die Möglichkeit 
eine Grabstätte in einer 
Abteilung mit oder in einer 
Abteilung ohne besonde-
re Gestaltungsvorschriften 
zu wählen. Wird von dieser 
Wahlmöglichkeit (bei An-
meldung der Bestattung) 
kein Gebrauch gemacht, 
hat die Beisetzung in einer 
Abteilung ohne besonde-
ren Gestaltungsvorschrif-
ten (§§ 28, 29) zu erfolgen.

§ 24  Vernachlässigung
(1)   Entspricht der Zustand 

der Grabstätte nicht den 
gesetzlichen Vorschriften 
oder Bestimmungen dieser 
Satzung findet § 39 Anwen-
dung. Ist der Nutzungsbe-
rechtigte unbekannt oder 
nicht ohne weiteres zu er-
mitteln, genügt eine öffent-
liche Bekanntmachung und 
ein vierwöchiger Hinweis 
an der Aushangtafel des 
jeweiligen Friedhofs.

(2)   Übernimmt niemand die 
Pflege und Gestaltung der 
Grabstätte und entspricht 
deren Zustand nicht den 
gesetzlichen Vorschriften 
oder Bestimmungen dieser 
Satzung, so ist der Markt 
berechtigt, den Grabhügel 
einzuebnen, einen vorhan-
den Grabstein zu entfernen 
und die Grabstätte nach Ab-
lauf der Ruhefrist anderwei-
tig zu vergeben.

Abschnitt II
Grabmäler

§ 25  Errichtung von Grabmälern
(1)   Die Errichtung und wesentli-

che Änderung von Grabmä-
lern bedarf der Erlaubnis 
des Marktes.

(2)   Die Erlaubnis ist schriftlich 
zu beantragen. Dem Antrag 
sind die zur Prüfung erfor-
derlichen Unterlagen in 
zweifacher Fertigung bei-
zufügen, insbesondere:

  1.  eine Zeichnung des Grab-
malentwurfs einschließ-
lich Grundriss und Sei-
tenansicht im Maßstab 
1:10,

  2.  die Angabe des Werk-
stoffes, seiner Farbe und 
Bearbeitung,

  3.  die Angabe über die 
Schriftverteilung.

  Soweit es erforderlich ist, 
können von der Gemeinde 
im Einzelfall weitere Unter-
lagen angefordert werden.

(3)   Die Erlaubnis kann versagt 
werden, wenn das Grab-
mal den gesetzlichen Vor-
schriften oder Bestimmun-
gen dieser Satzung nicht 
entspricht.

(4)   Werden Grabmäler ohne 
Erlaubnis errichtet oder 
wesentlich geändert, so 
kann der Markt die teilwei-
se oder vollständige Besei-
tigung des Grabmals anord-
nen, wenn nicht auf andere 
Weise rechtmäßige Zustän-
de hergestellt werden kön-
nen. Der Markt kann verlan-
gen, dass ein Erlaubnisan-
trag gestellt wird.

§ 26  Standsicherheit
(1)   Die Grabmäler sind ihrer 

Größe entsprechend nach 
den allgemein anerkann-
ten Regeln des Handwerks 
(Richtlinien des Deutschen 
Steinmetz-, Stein- und Holz-
bildhauerhandwerks für das 
Fundamentieren und Ver-
setzen von Grabdenkmä-
lern in der jeweils gelten-
den Fassung) zu fundamen-
tieren und so zu befestigen, 
dass sie dauerhaft stand-
sicher sind und auch beim 
Öffnen benachbarter Grä-
ber nicht umstürzen oder 
sich senken können. Satz 
1 gilt für sonstige bauliche 
Anlagen entsprechend.

(2)   Die Mindeststärke, die Art 
der Fundamentierung und 
der Befestigung, insbeson-

dere die Größe und Stärke 
der Fundamente, bestimmt 
der Markt gleichzeitig mit 
der Erlaubnis nach § 25 
Abs. 1. Er kann überprü-
fen, ob die vorgeschriebe-
ne Fundamentierung durch-
geführt worden ist.

(3)   Stehende Steingrabmale 
müssen mindestens 18 cm 
stark sein.

§ 27  Gestaltung der Grabmäler
In den Abteilungen ohne beson-
dere Gestaltungsvorschriften 
unterliegen die Grabmäler in 
ihrer Gestaltung, Bearbeitung 
und Anpassung an die Umge-
bung lediglich den allgemeinen 
Anforderungen (§ 22 Abs. 1, § 
26). Die §§ 28 und 29 finden 
keine Anwendung.

§ 28  Ausmaße der Grabmäler 
und Einfassungen
(1)   Grabmäler dürfen im Re-

gelfall folgende Ausmaße 
nicht überschreiten:

  1.  Wahlgrabstätte (§ 14 
Abs. 1 Buchst. a):

  a)  mit 1 Grabstelle 
Steine  
Höhe: 1,40 m, 
Breite: 0,80 m 
Holzkreuze 
Höhe: 1,60 m, 
Breite: 0,70 m 
Totenbretter 
Höhe: 1,60 m 
Breite: 0,50 m

  b)  mit 2 Grabstellen 
Steine  
Höhe: 1,40 m, 
Breite: 1,00 m 
Holzkreuze 
Höhe: 1,60 m, 
Breite: 1,00 m 
Totenbretter 
Höhe: 1,60 m, 
Breite: 0,70 m 
schmiedeeiserne 
Kreuze  
Höhe: 1,60 m, 
Breite: 1,00 m

  c)  mit 3 Grabstellen 
Steine  
Höhe: 1,40 m, 
Breite: 1,60 m 
Holzkreuze 
Höhe: 1,60 m, 
Breite: 1,00 m 
Totenbretter 

Höhe: 1,60 m, 
Breite: 0,70 m 
schmiedeeiserne 
Kreuze  
Höhe: 1,60 m, 
Breite: 1,00 m

 2.  Kindergrabstätten (§ 14 
Abs. 1 Buchst. b): 
Höhe: 0,90 m, 
Breite: 0,40 m

 3.  Urnenwahlgrabstätten 
(§ 14 Abs. 1 Buchst. c): 
stehende Steingrabmale 
Höhe: 0,80 m, 
Breite: 0,40 m 
Holzkreuze  
Höhe: 1,00 m, 
Breite: 0,50 m

      liegende Grabmale 
Höhe: 0,20 m,  
Breite: 0,40 m, 
Tiefe: 0,60 m

   In den Belegungsplä-
nen können abweichen-
de Höchst- und Min-
destabmessungen vor-
geschrieben werden. 

(2)   Grabeinfassungen dürfen 
im Regelfall folgende Brei-
te (gemessen von Außen-
kante zu Außenkante) nicht 
überschreiten:

  1.  Wahlgrabstätten (§ 14 
Abs. 1 Buchst. a):

   a) mit 1 Grabstelle 
Länge: 1,80 
m, Breite: 1,00 m, 
Höhe: 0,15 m

   b) mit 2 Grabstellen 
Länge: 1,80 m, 
Breite: 1,60 m, 
Höhe: 0,15 m

   c) mit 3 Grabstellen 
Länge: 1,80 m,  
Breite: 2,60 m, 
Höhe: 0,15 m

  2.  Kindergrabstätten (§ 14 
Abs. 1 Buchst. b):

   Länge: 1,20 m, 
Breite: 0,60 m, 
Höhe: 0,15 m

  3.  Urnenwahlgrabstätten (§ 
14 Abs. 1 Buchst. c):

   Länge: 1,00 m, 
Breite: 0,60 m, 
Höhe: 0,15 m

§ 29  Besondere Gestaltungs-
vorschriften
(1)   Für Grabmäler dürfen nur 

Natursteine, Holz sowie 

Schmiedeeisen verwendet 
werden.

(2)   Schrift, Symbole und Orna-
mente müssen gut verteilt 
sein und dürfen nicht in auf-
dringlicher Größe und Farbe 
ausgeführt werden.

(3)   Nach näherer Bestimmung 
der Belegungspläne sind 
stehende Grabmale die 
Regel. Liegende Grabma-
le können für Urnenwahl-
grabstätten vorgesehen 
werden.

(4)   Grabeinfassungen sind bei 
einem Grabmal aus Stein 
ebenfalls aus Stein mit glei-
cher Farbgebung herzustel-
len.

§ 30  Ausnahmen
Soweit es der Markt innerhalb 
der Gesamtgestaltung un-
ter Beachtung des § 22 Abs. 
1 und unter Berücksichtigung 
künstlerischer Anforderungen 
für vertretbar hält, kann er Aus-
nahmen von den Vorschriften 
der §§ 28 und 29 und auch 
sonstige bauliche Anlagen zu-
lassen. Er kann für Grabmäler 
und sonstige bauliche Anlagen 
darüberhinausgehende Anfor-
derungen an Material, Ent-
wurf und Ausführungen stel- 
len.

§ 31  Unterhaltung der Grab-
mäler
(1)   Der Nutzungsberechtigte 

hat das Grabmal in einem 
ordnungsgemäßen, ver-
kehrssicheren Zustand zu 
erhalten. Er ist für Schäden 
verantwortlich, die durch 
Nichtbeachtung dieser Ver-
pflichtung entstehen.

(2)   Stellt der Markt Mängel in 
der Standsicherheit fest, 
kann er nach vorheriger, 
vergeblicher Aufforderung 
das Grabmal auf Kosten 
den Nutzungsberechtigten 
entfernen oder den gefähr-
lichen Zustand auf andere 
Weise beseitigen.

§ 32  Entfernung der Grabmäler
(1)   Grabmäler und sonstige 

bauliche Anlagen dürfen 
vor Ablauf der Ruhezeit 
(§ 11) oder des Nutzungs-
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Markt Garmisch-Partenkirchen – Steueramt

Öffentliche Zustellung
Eine Zustellung an die Firma: 
JLB Holding OÜ

zuletzt bekannte Anschrift in: 
Kartuli 13 - 1, 51007 Tartu Linn, 
ESTLAND

ist nicht möglich.

Der Bescheid vom 22.11.2021 
konnte daher nicht zugestellt 
werden.

Es wird hiermit bekanntgege-
ben, dass der Bescheid beim 
Markt Garmisch-Partenkirchen, 
Steueramt, Zimmer Nr. 1.33 

aufliegt und vom Steuerpflich-
tigen bzw. einem Beauftragten 
dort abgeholt werden kann.

Diese Bekanntmachung gilt als 
öffentliche Zustellung im Sin-
ne von § 122 Abs.5 Abgaben-
ordnung (AO) i.V.m. § 10 Ver-

waltungszustellungsgesetz 
(VwZG) in der jeweils derzeit 
gültigen Fassung.
Es wird darauf hingewiesen, 
dass hiermit Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.

Garmisch-Partenkirchen, 
den 22.01.2024

gez. Paul Dengg
Leiter 
Steueramt und Gemeindekasse

rechts nur mit Erlaubnis der 
Gemeinde entfernt werden.

(2)   Nach Ablauf der Ruhezeit 
oder des Nutzungsrechts 
sind die Grabmäler oder 
sonstige bauliche Anlagen 
bei einer entsprechenden 
Aufforderung des Marktes 
zu entfernen. Sie gehen, 
falls sie nicht innerhalb 
von 2 Monaten nach einer 
schriftlichen Aufforderung 
entfernt werden, entschä-
digungslos in das Eigen-
tum des Marktes über. So-
fern Grabstätten vom Markt 
abgeräumt werden, hat der 
jeweilige Nutzungsberech-
tigte die Kosten zu tra- 
gen.

Fünfter Teil
Die gemeindlichen 

Leichenhäuser. 
Die Aussegnungshallen

§ 33  Benutzung der gemeind-
lichen Leichenhäuser
(1)   Leichen von Verstorbenen, 

die auf den gemeindlichen 
Friedhöfen beigesetzt wer-
den, müssen spätestens 24 
Stunden vor der Beisetzung 
in das gemeindliche Lei-
chenhaus gebracht werden.

(2)   Die Toten werden im Kühl-
raum des gemeindlichen 
Leichenhauses aufgebahrt. 
Die Bestattungspflichtigen 
(§ 15 der Bestattungsver-
ordnung) entscheiden, ob 
die Aufbewahrung im of-
fenen oder geschlossenen 
Sarg erfolgt. Erfolgt die 
Aufbewahrung im offenen 
Sarg, können die Angehö-

rigen den Verstorbenen 
während der festgesetzten 
Zeit im dafür vorgesehenen 
Raum sehen. Wird darü-
ber keine Bestimmung ge-
troffen, bleibt der Sarg ge-
schlossen. Das gilt auch 
im Fall des § 7 der Bestat-
tungsverordnung (übertrag-
bare Krankheit) und/oder 
bei einer entsprechenden 
Anordnung des Amts- oder 
Leichenschauarztes.

(3)   Besucher und Angehörige 
haben keinen Zutritt zum 
Kühlungsraum.

(4)   Lichtbildaufnahmen von 
aufgebahrten Leichen be-
dürften der Erlaubnis der 
Gemeinde und der Zustim-
mung desjenigen, der die 
Bestattung in Auftrag ge-
geben hat.

Sechster Teil
Friedhofs- und 

Bestattungspersonal

§ 34  Friedhofs- und Bestat-
tungspersonal
Die im Zusammenhang mit der 
Bestattung stehenden Verrich-
tungen auf dem Friedhof, ins-
besondere
-  das Herrichten (Ausheben 

und Verfüllen) des Grabes,
-  das Versenken des Sarges 

und die Beisetzung von Urnen,
-  die Leichenbeförderung in-

nerhalb der Friedhöfe, also 
die Überführung des Sarges 
von der Aussegnungshalle 
zum Grab einschließlich der 
Stellung der Sargträger,

-  Ausgrabungen und Umbettun-
gen einschließlich notwendi-
ger Umsargungen,

-  Ausschmücken des Aufbah-
rungsraums und der Ausseg-
nungshalle (Grundausstat-
tung mit Trauerschmuck)

obliegt dem Friedhofs- und Be-
stattungspersonal des Mark-
tes Garmisch-Partenkirchen. 
Das Überführen des geschlos-
senen Sarges von der Ausseg-
nungshalle zum Grab durch so-
genannte Ehrenträger kann ge-
stattet werden.

Siebter Teil
Übergangs-/Schlussvor-

schriften

§ 35  Alte Rechte
(1)   Bei Grabstätten, über wel-

che der Markt bei Inkrafttre-
ten dieser Satzung bereits 
verfügt hat, richten sich die 
Nutzungszeit und, sofern 
das Grabmal unverändert 
bleibt, auch die Gestaltung 
nach den bisherigen Vor-
schriften.

(2)   Im Übrigen gilt diese Sat-
zung.

§ 36  Haftungsausschluss
Der Markt Garmisch-Parten-
kirchen haftet nicht für Schä-
den, die durch dritte Perso-
nen, durch Tiere oder durch 
satzungswidrige Benutzung 
der Friedhöfe, ihrer Anlagen 
und Einrichtungen entste-
hen. Dem Markt obliegt keine 
über die Verkehrssicherungs-
pflicht hinausgehende Ob-
huts- und Bewachungspflicht. 

Im Übrigen haftet der Markt 
nur bei Vorsatz und Fahrlässig- 
keit.

§ 37  Gebühren
Für die Benutzung der vom 
Markt Garmisch-Partenkirchen 
verwalteten Friedhöfe und ih-
rer Einrichtungen sind Gebüh-
ren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührensatzung zu 
entrichten.

§ 38  Ordnungswidrigkeiten
Mit Geldbuße von 5,- bis zu 
2.500,-- Euro kann nach Art. 
24 Abs. 2 Satz 2 GO bestraft 
werden, wer vorsätzlich:
1.  die bekanntgegebenen Öff-

nungs- und Besuchszeiten 
missachtet oder entgegen 
einer Anordnung des Mark-
tes den Friedhof betritt (§ 6),

2.  den Bestimmungen über das 
Verhalten auf dem Friedhof 
zuwiderhandelt (§ 7),

3.  die Bestimmungen über die 
gewerbliche Tätigkeit auf 
dem Friedhof nicht beach-
tet (§ 8),

4.  Bestattungen nicht unver-
züglich nach Eintritt des To-
des beim Markt anzeigt (§ 9 
Abs. 1),

5.  Grabstätten vernachlässigt 
(§ 22 Abs. 2),

6.  Grabmäler ohne Erlaubnis 
des Marktes errichtet oder 
wesentlich ändert (§ 25 
Abs. 1)

7.  Grabmäler nicht fachgerecht 
befestigt und fundamentiert, 
(§ 26),

8.  Grabmäler nicht in gutem 
und verkehrssicheren Zu-
stand hält (§ 31 Abs.1),

9.  Grabmäler und sonstige bau-
liche Anlagen vor Ablauf der 
Ruhezeit ohne Erlaubnis des 
Marktes entfernt (§ 32 Abs. 
1),

10.  die Bestimmungen über die 
Benutzung des gemeindli-
chen Leichenhauses miss-
achtet (§ 33 Abs. 1),

11.  dem Friedhofs- und Bestat-
tungspersonal obliegende 
Verrichtungen vornimmt 
(§ 34).

12.  …

§ 39  Anordnungen, Ersatzvor-
nahmen
(1)   Der Markt kann zur Erfül-

lung der nach dieser Sat-
zung bestehenden Ver-
pflichtungen Anordnungen 
für den Einzelfall erlassen.

(2)   Für die Erzwingung der in 
dieser Satzung vorgeschrie-
benen Handlungen, eines 
Duldens oder Unterlassens 
gelten die Vorschriften des 
Bayerischen Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes.

§ 40  Inkrafttreten
(1)   Diese Satzung tritt zum 

01.02.2024 in Kraft.
(2)   Gleichzeitig tritt die Fried-

hofssatzung des Marktes 
Garmisch-Partenkirchen vom 
01.04.2018 außer Kraft.

Garmisch-Partenkirchen, 
19.01.2024

gez. Elisabeth Koch
Erste Bürgermeisterin

HER AUSG EBE R
Markt Garmisch-Partenkirchen
Rathausplatz 1
82467 Garmisch-Partenkirchen

VE RTRE TEN  DURCH
Erste Bürgermeisterin
Elisabeth Koch
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Presse Markt Garmisch-Partenkirchen
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Markt Garmisch-Partenkirchen – Bauaufsicht

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung
Der Markt Garmisch-Parten-
kirchen hat mit Bescheid vom 
16.01.2024 den Bauantrag (Bpl.
Nr. 2023/316) zum Neubau von 
zwei Einfamilienhäusern mit zu-
sätzlichen Nebenräumen, einem 
Carport und einem Stellplatz auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 1526/8 
Gemarkung Partenkirchen, An-
wesen Am Lyzeum 5 und 5a, ge-
nehmigt. Der Baugenehmigung 
liegen die mit Genehmigungs-
vermerk vom 16.01.2024 ver-
sehenen Bauunterlagen zugrun- 
de.

Die Baugenehmigung und die 
dazugehörigen Akten mit den 
genehmigten Bauplänen kön-

nen von den am Verfahren Be-
teiligten beim Markt Garmisch-
Partenkirchen, Rathausplatz 1, 
82467 Garmisch-Partenkirchen, 
Untere Bauaufsichtsbehörde, 
nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann 
innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei 
dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in 80335 München, Bay-
erstraße 30, schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben 
werden.

Hinweise zur
Rechtsbehelfsbelehrung:
-  Die Einlegung eines Rechtsbe-

helfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtliche Wirkungen. Nä-
here Informationen zur elektro-
nischen Einlegung von Rechts-
behelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbar-
keit (www.vgh.bayern.de)

-  Ab 01.01.2022 muss der in § 
55d VwGO genannte Perso-
nenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen.

-  Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge 

der Klageerhebung eine Ver-
fahrensgebühr fällig. Die An-
fechtungsklage des Nachbarn 
gegen den o. g. Bescheid hat 
keine aufschiebende Wirkung. 
Der Antrag auf Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung(§ 80 
a Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 80 Abs. 
5 Satz 1 VwGO) kann nur in-
nerhalb eines Monats nach Zu-
stellung dieses Bescheides bei 
vorgenannten Verwaltungsge-
richt gestellt werden.

Hinweis: Treten erst später Tat-
sachen ein, die die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung 
rechtfertigen, so kann ein hie-
rauf gestützter Antrag nach § 

80 a Abs. 3, Abs. 1 Nr. 2 VwGO 
innerhalb einer Frist von einem 
Monat gestellt werden. Diese 
Frist beginnt in dem Zeitpunkt, 
in dem der Dritte von den Tatsa-
chen Kenntnis erlangt.

Postfachadressen:
Markt Garmisch-Partenkirchen, 
Postfach 1651, 82456 Garmisch 
Partenkirchen, 
Bayer. Verwaltungsgericht, Post-
fach, 80005 München

Garmisch-Partenkirchen, 
den 16.01.2024

gez. Elisabeth Koch
Erste Bürgermeisterin

Markt Garmisch-Partenkirchen – Bauaufsicht

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung
Der Markt Garmisch-Parten-
kirchen hat mit Bescheid vom 
15.01.2024 den Bauantrag (Bpl.
Nr. 2023/406) zur Nutzungsän-
derung des Doppelhauses zu 
Ferienwohnungen, Grundstück 
Fl.Nr. 1526/7 Gemarkung Par-
tenkirchen, Anwesen Am Lyze-
um 3 und 3a, genehmigt. Der 
Baugenehmigung liegen die 
mit Genehmigungsvermerk vom 
15.01.2024 versehenen Bauun-
terlagen zugrunde. 

Die Baugenehmigung und die 
dazugehörigen Akten mit den 
genehmigten Bauplänen kön-
nen von den am Verfahren Be-

teiligten beim Markt Garmisch-
Partenkirchen, Rathausplatz 1, 
82467 Garmisch-Partenkirchen, 
Untere Bauaufsichtsbehörde,
nach Terminvereinbarung
eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann 
innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei 
dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in 80335 München, Bay-
erstraße 30, schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben 
werden.

Hinweise zur
Rechtsbehelfsbelehrung:
-  Die Einlegung eines Rechtsbe-

helfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtliche Wirkungen. Nä-
here Informationen zur elektro-
nischen Einlegung von Rechts-
behelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbar-
keit (www.vgh.bayern.de)

-  Ab 01.01.2022 muss der in § 
55d VwGO genannte Perso-
nenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen.

-  Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Ver-

waltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig. Die Anfech-
tungsklage des Nachbarn ge-
gen den o.g. Bescheid hat kei-
ne aufschiebende Wirkung. 
Der Antrag auf Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung(§ 80 
a Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 80 Abs. 
5 Satz 1 VwGO) kann nur in-
nerhalb eines Monats nach Zu-
stellung dieses Bescheides bei 
vorgenannten Verwaltungsge-
richt gestellt werden.

Hinweis: Treten erst später Tatsa-
chen ein, die die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung rechtfer-

tigen, so kann ein hierauf gestütz-
ter Antrag nach § 80 a Abs. 3, Abs. 
1 Nr. 2 VwGO innerhalb einer Frist 
von einem Monat gestellt werden. 
Diese Frist beginnt in dem Zeit-
punkt, in dem der Dritte von den 
Tatsachen Kenntnis erlangt.

Postfachadressen:
Markt Garmisch-Partenkirchen, 
Postfach 1651, 82456 Garmisch 
Partenkirchen
Bayer. Verwaltungsgericht, Post-
fach, 80005 München

Garmisch-Partenkirchen, 
den 15.01.2024
gez. Elisabeth Koch
Erste Bürgermeisterin

Bevölkerungsstatistik 2023
(In Klammern stehende Zahlen entsprechen der Differenz gegenüber dem Vorjahr.)

Am 31.12.2023 verzeichne-
te das Melderegister von Gar-
misch-Partenkirchen 28.401 
(- 104) Einwohner mit Haupt-
wohnung und 1.285 (- 46) Ein-
wohner mit Nebenwohnung. 
Insgesamt sind 29.686 Perso-
nen gemeldet. Gegenüber dem 
Vorjahr ergibt sich eine Minde-

rung von 150 Personen. Von 
den Einwohnern sind 14.258 
(- 115) männlich und 15.428 
(- 35) weiblich. Der Ausländer-
anteil beträgt mit 6.848 (+ 117) 
Personen 23,1 Prozent.
Im Jahr 2023 wurden insge-
samt 226 Geburten im Melde-
register vermerkt. Diese un-ter-

teilen sich in 114 (+ 10) männ-
liche und 112 (+ 7) weibliche 
Personen, darunter sind 42 Aus-
länder (- 3).

Die Anzahl der Verstorbenen 
betrug 357. Gegenüber dem 
Vorjahr nahmen die Sterbefäl-
le um 54 ab. Der Sterbeüber-

schuss liegt bei 131 (- 71) Per-
sonen.
Einwohnerbewegungen bezüg-
lich der Hauptwohnsitze wie Zu-
züge von 4.238 (+ 371), Weg-
züge von 4.263 (+ 1.208)  und 
Umzüge innerhalb von Gar-
misch-Partenkirchen von 2.023 
(- 31) wurden im Melderegister 

eingetragen. Es ergibt sich dem-
nach ein Wanderungsverlust 
von 25 Personen.

Garmisch-Partenkirchen, 
11.01.2024

gez. Vanessa Wegmann
Leiterin Einwohneramt

HER AUSG EBE R
Markt Garmisch-Partenkirchen
Rathausplatz 1
82467 Garmisch-Partenkirchen

VE RTRE TEN  DURCH
Erste Bürgermeisterin
Elisabeth Koch

RE DAK TION
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Markt Garmisch-Partenkirchen – Einwohnermeldeamt

Öffentliche Bekanntmachung zur Eintragungsmöglichkeit von  
Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz

Sie haben nach den Vorschrif-
ten des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) die Möglichkeit, Wider-
spruch gegen einzelne regel-
mäßig durchzuführende Daten-
übermittlungen der Meldebe-
hörde zu widersprechen. Dieser 
Widerspruch gilt jeweils bis zum 
Widerruf.

 A)  Widerspruch gegen die 
Übermittlung von Daten 
an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der 
Bundeswehr

   Soweit Sie die deutsche 
Staatsangehörigkeit besit-
zen und das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, 
können Sie der Datenüber-

mittlung gemäß § 36 Abs. 
2 BMG in Verbindung mit § 
58 c Abs. 1 Satz 1 des Sol-
datengesetzes widerspre-
chen.

 B)  Widerspruch gegen die 
Übermittlung von Daten 
an eine öffentlich-rechtli-
che Religionsgesellschaft, 
der nicht die meldepflich-
tige Person angehört, 
sondern Familienange-
hörige der meldepflich-
tigen Person angehö- 
ren

   Sie können der Datenüber-
mittlung gemäß§ 42 Abs.1 
i.V.m. § 42 Abs.3 BMG wi-
dersprechen.

 C)  Widerspruch gegen die 
Übermittlung von Daten 
an Parteien, Wählergrup-
pen u.a. bei Wahlen und 
Abstimmungen

   Sie können der Datenüber-
mittlung gemäß§ 50 Abs.1 
i.V.m. § 50 Abs.5 BMG wi-
dersprechen.

 D)  Widerspruch gegen die 
Übermittlung von Daten 
aus Anlass von Alters- 
oder Ehejubiläen an Man-
datsträger, Presse oder 
Rundfunk

   Sie können der Datenüber-
mittlung gemäß§ 50 Abs.2 
i.V.m. § 50 Abs.5 BMG wi-
dersprechen.

 E)  Widerspruch gegen die 
Übermittlung von Daten 
an Adressbuchverlage

   Sie können der Daten- 
übermitt lung gemäß 
§ 50 Abs.3 i.V.m. § 50 
Abs.5 BMG widersprech- 
en.

Die Eintragung dieser Übermitt-
lungssperren können Sie durch 
persönliches Erscheinen unter 
Vorlage Ihres Ausweisdokumen-
tes beim

  Markt Garmisch-Partenkir-
chen - Einwohnermeldeamt

 Rathausplatz 1, 
  82467 Garmisch-Partenkir-

chen

 Öffnungszeiten:
 Mo.-Fr. 8 - 13 Uhr
  Do. zusätzlich 14 -17 Uhr
vornehmen.

Der Widerspruch kann auch 
formlos oder per Formular un-
ter (buergerservice.gapa.de) ein-
gereicht werden. Es ist jedoch 
die Unterschrift von jedem An-
tragssteller nötig. Der Antrag 
kann eingescannt auch per Mail 
übermittelt werden (einwohner-
amt@gapa.de).

Garmisch-Partenkirchen, 
08.01.2024

gez. Elisabeth Koch
Erste Bürgermeisterin

HER AUSG EBE R
Markt Garmisch-Partenkirchen
Rathausplatz 1
82467 Garmisch-Partenkirchen

VE RTRE TEN  DURCH
Erste Bürgermeisterin
Elisabeth Koch
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